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Vorlage für die Technische Beschreibung für
Flüssiggasanlagen mit Oberflur-Lagerbehältern

[bookmark: _Toc165387054]Vorwort:
Die vorliegende Vorlage für die Technische Beschreibung von Flüssiggasanlagen mit Oberflur-Lagerbehältern wurde zum Zweck der Vereinheitlichung von Einreichunterlagen erstellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass für ein vollständiges Einreichprojekt zusätzlich zur Technischen Beschreibung folgende Unterlagen erforderlich sind:
· Pläne (Lageplan, Grundrissplan, eventuell Schnitte), in denen der Flüssiggaslagerbehälter inkl. eingezeichneter Explosionsschutzzonen, die Leitungsführung der Gasleitung, die Aufstellung der Gasverbrauchsgeräte sowie die Zuluft- u. Abluftführung ersichtlich sind
· Standortgutachten einer Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Druckgerätegesetz
· Brandlastberechnung einer Inspektionsstelle für die Betriebsphase; auf diese kann im Zuge der Einreichung verzichtet werden, wenn keine gefahrbringenden Brandlasten gemäß Anhang G der ÖNORM M 7323/A1, Ausgabe 1.7.2001, in der Umgebung des Flüssiggasbehälters vorhanden sind
· Unterlagen der Gasverbrauchsgeräte (Konformitätserklärung, Verwenderinformation, technische Daten usw., jedoch keine Bedienungsanleitung)
· Nachweis über die erforderliche Verbrennungsluftzuführung gemäß ÖVGW F G62
Weiters ist ein Ansuchen mit Angaben zum Antragsteller (1-fach) erforderlich. Die restlichen Projektsunterlagen sind in 4-facher Ausfertigung für gewerbliche Anlagen bzw. in 3-facher Ausfertigung für private Anlagen vorzulegen.

Geltungsbereich:
Flüssiggasanlagen mit OF-Lagerbehältern mit einem Fassungsvermögen bis 30t.
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	Hinweis:
Diese Mustervorlage beinhaltet die für die sicherheitstechnische Beurteilung durch einen Amtssachverständigen notwendigen Angaben. Die Beschreibung ist an die jeweilige Anlagenausführung anzupassen, dies gilt insbesondere für die grün markierten Texte bzw. die mit einem schrägen Balken getrennt Textpassagen. Die blauen Textteile sind ergänzende Hinweise, welche gestrichen werden können.
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	Achtung:
Bei Anwendung dieser Vorlage sind das Landeslogo, die Kopf- und Fußzeile, sämtliche Hinweise inkl. Vorwort sowie nicht zutreffende Beschreibungspunkte und Varianten zu entfernen! Eine mischen der Varianten ist nicht vorgesehen!


[bookmark: _Toc165387055]Technische Beschreibung
[bookmark: _Toc165387056]Flüssiggasanlagen mit Lagerung im Oberflurlagerbehälter
Es ist beabsichtigt, die folgende Flüssiggasanlage, bestehend aus Flüssiggaslagerung, Leitungsanlage, Gasgeräten und Abgasführung zu errichten und zu betreiben:
[bookmark: _Toc165387057]Gaselagerung:
Für die Versorgung der Anlage soll auf GSt. Nr. Grundstücknummer eingeben, KG Katastralgemeinde eingeben ein Lagerbehälter mit einem Gesamtinhalt (Rauminhalt) vom Gesamtinhalt in Liter angeben l, das entspricht einem Füllgewicht von Füllgewicht in kg angeben kg Flüssiggas beim höchstzulässigen Füllstand von 85 %, oberirdisch aufgestellt werden.
Der Lagerbehälter, in dem Flüssiggas gemäß ÖNORM C 1301 gelagert wird, wird auf Beschreibung der Standfläche eingeben, zB „einer betonierten Fläche“ standsicher aufgestellt und mit Ankerschrauben mit der Standfläche verbunden.
Der Lagerbehälter ist ein Druckgerät im Sinne des § 2 Druckgerätegesetz, BGBl I Nr. 161/2015. Er wird entsprechend § 46 Druckgerätegesetz aufgestellt und verfügt über eine Konformitätserklärung und Kennzeichnung gemäß § 6 Druckgerätegesetz. Sein Durchmesser beträgt Durchmesser in mm eingeben mm, seine Länge Länge in mm eingeben mm. Er ist mit Hebeösen, Füßen und einem reflektierenden Anstrich versehen.
Unmittelbar nach Beginn des probeweisen Betriebes (48 Druckgerätegesetz), jedoch noch vor der endgültigen Inbetriebnahme des Lagerbehälters, wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase (§ 19 Druckgerätegesetz) mit der ersten Betriebsprüfung (§ 50 Druckgerätegesetz) beauftragt. Spätestens 3 Monate nach Abschluss der ersten Betriebsprüfung wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Abs. 1 Druckgerätegesetz mit wiederkehrenden Untersuchungen gemäß Abschnitt 8 Druckgerätegesetz beauftragt.

Der Lagerbehälter ist mit folgenden Armaturen ausgestattet:
a) Füllventil NW Nennweite eingeben, gesichert mit zutreffende Absicherung auswählen
b) Gasentnahmeventil mit eingebautem Rohrbruchventil NW Nennweite eingeben und Absperrarmatur
c) Manometer mit Absperrventil und Prüfstutzen; höchstzulässiger Betriebsdruck gekennzeichnet
d) Kontrollventil mit Höchststandpeilrohr für 85 % Füllstand
e) Flüssigentnahmeventil NW Nennweite eingeben mit Blindstopfen
f) Ausführungsart des Sicherheitsventils auswählen Sicherheitsventil NW Nennweite eingeben mit Schutzkappe und Anschluss für Abblaseleitung
g) Schwimmerinhaltsanzeiger mit %-Skala

Der Behälter wird mit einer Armaturenabdeckhaube versehen, die stets versperrt gehalten wird. Die Armaturen des Lagerbehälters können gefahrlos erreicht und bedient werden.
Der Lagerbehälter wird zur Ableitung elektrostatischer Aufladung geerdet.
Die Formulierung bezüglich Abblaseleitungen der Sicherheitsventile auswählen einen Durchmesser von Nennweite eingeben mm und Formulierung bezüglich Abdeckhauben auswählen.
Um mögliche Flüssiggasaustrittsstellen (z.B. Behälterarmaturen) ist eine Explosionsschutzzone gemäß Bild 5 der ÖVGW Richtlinie F G25 (Ausgabe 06/2019) eingerichtet. Der Radius R II beträgt dabei auf Grund des Tankinhaltes Ausmaß der Explosionsschutzzone auswählen m gemäß § 3 Abs. 2 Druckbehälter-Aufstellungsverordnung - DBA-VO, BGBl. II Nr. 361/1998.
In dieser Explosionsschutzzone befinden sich weder Gefahrenquellen, wie Gruben, Kanaleinläufe oder Fenster, noch Zündquellen (Feuerstellen, offenes Licht, elektrische Betriebsmittel in nicht explosionsgeschützter Ausführung etc.). Die Lagerung von brennbaren, selbstentzündlichen, explosionsgefährlichen oder brandfördernden Stoffen in der Explosionsschutzzone ist nicht beabsichtigt.
Beschreibung eingeben, wo die Kennzeichnung angebracht wird, zB. „An der Zugangstür der Umzäunung“ werden folgende Kennzeichnungen gemäß Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 101/1997 igF, angebracht:
Die Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“, „Zutritt für Unbefugte verboten“ und das Warnzeichen „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“. / Zudem wird auf die Größe der Explosionsschutzzone hingewiesen (nur wenn die Ex-Schutzzone nicht eingezäunt ist). /
/ Da für die nach § 66 Flüssiggasverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung erforderliche Schutzzonenbreite kein ausreichend großer Platz auf eigenem Grundstück zur Verfügung steht, soll entsprechend den vorgelegten Planunterlagen anstelle der Schutzzone eine nicht brennbare, öffnungslose Wand errichtet werden. Diese wird so dimensioniert, dass sie die Explosionsschutzzone an jeder Stelle um mindestens 25 cm überragt. /

Variante 1: 
Die Explosionsschutzzone wird gegenüber öffentlich benutzbaren bzw. allgemein zugänglichen Flächen durch einen 1,5 m hohen Zaun aus nicht brennbaren Baustoffen abgegrenzt, dessen Zugang versperrt gehalten wird.

Variante 2: 
Das Grundstück, auf dem der Lagerbehälter aufgestellt ist, ist nicht öffentlich zugänglich. Dies wird wie folgt gewährleistet: Beschreibung eingeben, wie gewährleistet wird, dass der Lagerbehälter nicht öffentlich zugänglich ist.

[bookmark: _Toc165387058]Leitungsanlage
/ Niederdruckanlage mit max. 50 mbar Betriebsdruck:
Der eingebaute Niederdruckregler (2. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G52) ist auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt. /

/ Mitteldruckanlage mit bis max. 1,5 bar Betriebsdruck:
Der eingebaute Vorstufenregler (1. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW F G52) ist auf einen Ausgangsdruck von eingestellten Ausgangsdruck inkl. Einheit [bar oder mbar] eingeben fest eingestellt. /


Er verfügt über folgende Daten:
Nenndurchfluss in kg/h: Nenndurchfluss des Niederdruckreglers bzw. Vorstufenreglers einfügen
Druckstufe: PN Druckstufe eingeben
Der Niederdruckregler (gilt für Niederdruckanlage bis 50 mbar) bzw. Vorstufenregler (gilt für Mitteldruckanlage bis max. 1,5 bar) auswählen ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV, PRV) ausgestattet.

Variante 1:
Vom Niederdruckregler (gilt für Niederdruckanlage bis 50 mbar) bzw. Vorstufenregler (gilt für Mitteldruckanlage bis max. 1,5 bar) auswählen verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM zutreffende ÖNORM einfügen unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 (Ausgabe 06/2019) oberirdisch zum Hauptabsperrventil Formulierung auswählen und zwar im Bereich Bereich kurz beschreiben.

Variante 2:
Vom Niederdruckregler (gilt für Niederdruckanlage bis 50 mbar) bzw. Vorstufenregler (gilt für Mitteldruckanlage bis max. 1,5 bar) auswählen verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM zutreffende ÖNORM einfügen unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 (Ausgabe 06/2019) zum Übergangsstück "Stahl auf PE" gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 im Erdreich und von dort unterirdisch als PE Rohr gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 392/2 mit einem Durchmesser von Durchmesser in mm eingeben mm und einem Nenndruck PN Druckstufe eingeben zum Übergangsstück "PE auf Stahl" im Erdreich gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 und von dort zum Hauptabsperrventil Formulierung auswählen und zwar im Bereich Bereich kurz beschreiben.
Die PE-Leitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von 20 cm über der PE-Leitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.
Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. Alle unterirdisch verlegten Gasrohrleitungen werden so verlegt, dass zwischen diesen und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von Mindestabstand auswählen (erforderlicher Mindestabstand: 0,3 m bis 30 kV; 0,5 m über 30 kV) eingehalten wird. 

Variante 3:
Vom Niederdruckregler (gilt für Niederdruckanlage bis 50 mbar) bzw. Vorstufenregler (gilt für Mitteldruckanlage bis max. 1,5 bar) auswählen verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM zutreffende ÖNORM einfügen unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 (Ausgabe 06/2019) zum Hauptabsperrventil Formulierung auswählen und zwar im Bereich Bereich kurz beschreiben.
Die Stahlleitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von ca. 20 cm über der PE-Leitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.
Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. 
Die unterirdisch verlegte Gasrohrleitung wird so verlegt, dass zwischen ihr und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von Mindestabstand auswählen (erforderlicher Mindestabstand: 0,3 m bis 30 kV; 0,5 m über 30 kV) eingehalten wird. 

/ Niederdruckregler:
Unmittelbar nach dem Hauptabsperrventil wird der Niederdruckregler (2. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G52) montiert, der auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt ist. Der Niederdruckregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausgestattet. Vor dem SAV wird ein Schmutzfänger installiert. Die Abblaseleitung des Niederdruckreglers wird direkt ins Freie geführt, auf eine Höhe von mind. 2,5 m hochgezogen und die Mündung gegen Regeneintritt geschützt. / (diese Textpassage ist nur für Mitteldruckanlagen bis max. 1,5 bar erforderlich)

Leitungsführung im Gebäude:
Die Hauptabsperreinrichtung wird als solche gekennzeichnet. Von dort wird die Gasleitung durch die Außenwand in einem Überschubrohr ins Gebäude geführt. Der Raum zwischen diesem und der Gasleitung wird mit einer dauerelastischen Masse verfüllt. Vom Hauptabsperrventil verläuft die Leitung innerhalb des Gebäudes entsprechend den vorgelegten Planunterlagen ev. Angaben zu Planunterlagen einfügen, zB „(siehe Plan Nr. XXX vom XX.XX.XXXX)“ zusätzliche Absperreinrichtung beschreiben (falls vorgesehen), zB „zur Absperreinrichtung im Abstellraum des KG und von dort“ zu den Gasverbrauchsgeräten. Vor jedem Gasverbrauchsgerät wird in die Gasleitung ein Geräteabsperrventil eingebaut. Als Leitungsmaterial innerhalb des Gebäudes wird verwendetes Leitungsmaterial angeben, zB „nahtloses Stahlrohr“ gemäß ÖNORM zutreffende ÖNORM einfügen verwendet.
Im Raum angeben wird ein Rohrleitungsplan ausgehängt bzw. aufgelegt.
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Es ist beabsichtigt, folgende Gasverbrauchsgeräte aufzustellen:
Tab. 1: Gasverbrauchsgeräte
	Nr.
	Geräteart:
Hersteller, Typenbezeichnung
	Bauart:
gem. ÖVGW F G11, Pkt. 2.14.2[footnoteRef:1] [1:  z.B.:	Bauart A: 	Gasgerät mit offenem Verbrennungsraum ohne Abgasführung
Bauart Bn: 	Gasgerät mit offenem Verbrennungsraum mit Abgasführung
Bauart Cn: 	Gasgerät mit geschlossenem Verbrennungsraum mit Abgasführung
] 

	Anschlusswert:
kg/h                kW

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Der Gesamtanschlusswert beträgt somit Gesamtanschlusswert in kg angeben kg/h bzw. Gesamtanschlusswert in kW angeben kW.
/ Da die Gasverbrauchsgeräte mit den fortlaufenden Nrn. die zutreffenden Nummern angeben einen Anschlusswert von mehr als 50 kW aufweisen, sind diese in einem Aufstellungsraum untergebracht, der die Forderungen gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G32 (Ausgabe 06/2019) sinngemäß erfüllt. /
/ Da es sich beim Gasverbrauchsgerät mit der fortlaufenden Nr. die zutreffende Nummer angeben um eine Zentralfeuerungsanlage für einen Beherbergungsbetrieb handelt, wird dieses in einem Aufstellungsraum untergebracht, welcher die Anforderungen gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G32 (Ausgabe 06/2019) sinngemäß erfüllt, um den Forderungen gemäß OIB-Richtlinie 2 Abschnitt 7.3.8 zu entsprechen. /
Alle Geräte sind mit einer selbsttätig wirkenden Zündsicherung ausgestattet und mit der CE-Kennzeichnung entsprechend der Gasgeräteverordnung (Verordnung (EU) 2016/426), versehen.
Die Aufstellung der einzelnen Gasverbrauchsgeräte, die Zuführung der Verbrennungsluft, sowie die Abführung der Abgase erfolgt wie nachstehend in der Tabelle beschrieben:
Tab. 2: Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung/en der Gasgeräte
	Nr.:
	Aufstellungsort mit Raumkubatur
	Verbrennungsluft-zufuhr
	Abgasabführung
	Bemerkungen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



/ Da die Gasverbrauchsgeräte der Bauarten A mit den Nrn. die zutreffenden Nummern angeben keine besondere Abgasanlage aufweisen und der Aufstellungsraum ein Volumen von Raumvolumen angeben besitzt, wird eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube über die Gasverbrauchsgeräte der Bauart A angeben eingebaut. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen den Luftwechsel angeben fachen Luftwechsel je Stunde. /
/ Da die Gasverbrauchsgeräte der Bauarten A mit den Nrn. die zutreffenden Nummern angeben eine Gesamt-NWB über 12 kW aufweisen, wird gemäß Abschnitt 3.1 der ÖVGW – Richtlinie F G41 (Ausgabe 06/2019) eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube eingebaut, welche gleichzeitig mit diesen Gasgeräten (elektrisch gekoppelt) in Betrieb ist. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen Luftwechsel angeben fachen Luftwechsel je Stunde. /
Es werden ausschließlich Bauteile und Komponenten für die vorstehend beschriebene Gasanlage verwendet, die den einschlägigen Bestimmungen der harmonisierten gastechnischen Normen entsprechen und für die vorliegende Betriebsweise zugelassen sind.
Sämtliche handbedienten Gasabsperrarmaturen werden so ausgeführt, dass die Zu- und Offen- Stellung deutlich erkennbar oder ablesbar ist.
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